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Nr. Gegenstand Monatliche
Gebühr
M

Nr. Gegenstand Monatliche
Gebühr
M

2015 größer als 10/90 bis 10/100/15
(mit GW-Stufe) 
Automatische Vermittlungs
einrichtungen 
größer als 10/100/15 
— zusätzliche Gebühren 
zu Nr. 2015 -

200,-

2016 jedes weitere Anschlußorgan1

für Hauptanschlußleitungen 6,-
2017 je 10 weitere Anschlußorgane1

für Nebenanschlußleitungen 2,-
2019 jeder weitere Gruppen- oder 

Leitungswähler (einschließlich
Relaissatz) 2,-

2020 jeder weitere Abfrageplatz 60,-
2021 jeder Umsetzer für Durch

wahlleitungen 
Die Zusatzgebühr Nr. 2021 
wird auch dann erhoben, wenn 
ein Umsetzer für Durchwahl
leitungen in kleinere Ver
mittlungseinrichtungen als 
10/90 eingebaut ist.

2.2.3. Nebenanschlüsse

8,-

2601 Nebenanschlußgebühr für
jeden belegten Nebenanschluß —,45

2603 Amtsberechtigungsgebühr 
(Zuschlag) für jeden amts
berechtigten oder halbamts
berechtigten Nebenanschluß 

2.2.4. Zuschläge für Zusatzeinrich
tungen

—,90

2801 Stromstoßumsetzer 3-
2802 Gemeinschaftsanschlußschal

tung für Nebenanschlüsse 2,50
2803 Mitlaufwerk zur Sperre von 

besonderen Verkehrsrich
tungen 1,50

2804 Umsetzer für Querverbin
dungen 1-

2805 Einrichtung, die den Anschluß 
einer Fernsprechdiktieranlage
ermöglicht, je Leitung 
Anpassungsumsetzer sind 
Bestandteil der Fernsprech
diktieranlage und werden 
nicht von der Deutschen Post 
instandgehalten.

1-

9999 Rundgesprächseinrichtung, siehe
Konferenzschaltung Allgemeine

Bestimmungen
9999 Direktionsanlage siehe

Allgemeine
Bestimmungen

9999 Einrichtung zum Anschluß siehe
einer Personensuchanlage Allgemeine

Bestimmungen
9999 Taxi-Ruf anlage siehe

Allgemeine
Bestimmungen

9999 Stromversorgungsanlage, die siehe
von der Regelausstattung Allgemeine
abweicht
Es wird lediglich der Unter
schied zwischen dem Ein
standspreis der Regelaus
stattung und dem der vor-

Bestimmungen

handenen Stromversorgungs
anlage zugrunde gelegt (auf 
—,10 M aufgerundet).

2.3. Gebühren für teilnehmer
eigene Nebenstellenanlagen, 
die von Berechtigten instand
gehalten werden

2603 Amtsberechtigungsgebühr
(Zuschlag) für jeden amtsbe
rechtigten oder halbamtsbe
rechtigten Nebenanschluß

3. Zuschläge für Fernsprech
apparate besonderer Art

3.1. Gebühren für von der 
Deutschen Post überlassene 
Fernsprechapparate beson
derer Art

3001 Tischapparat mit eingebautem 
Sternschauzeichen

3002 Ortsmünzfernsprecher (nur 
als Hauptanschluß) mit 
Wandgehäuse

3007 Fernsprechapparat mit auto
matischer Abschaltung der 
Sprechadern zu einem zweiten 
Fernsprechapparat

3008 Fernsprechapparat mit Hör
verstärker
Dieser Zuschlag entfällt, wenn 
der Fernsprechapparat mit 
Hörverstärker nach den Be
dingungen des Dämpfungs
planes eingebaut werden muß.

9999 Andere Fernsprechapparate
besonderer Art
Die Höhe des Zuschlages er
gibt sich aus den Allgemeinen 
Bestimmungen, abzüglich 
1,35 M. Der Betrag wird auf 
volle —,10 M aufgerundet.

3.2. Gebühren für teilnehmer
eigene Fernsprechapparate 
besonderer Art, wenn sie von 
der Deutschen Post instand- 
gehalten werden

3207 Fernsprechapparat mit auto
matischer Abschaltung der 
Sprechadern zu einem zweiten 
Fernsprechapparat

3208 Fernsprechapparat mit Hör
verstärker

3209 Schiffsfernsprecher (Wand
fernsprechapparat)

9999 Andere Fernsprechapparate
besonderer Art 
Die Höhe des Zuschlages 
ergibt sich aus den Allge
meinen Bestimmungen, ab
züglich 1,35 M bei Hauptan
schlüssen oder —,45 M bei 
teilnehmereigenen Neben
stellenanlagen, wenn sie von 
der Deutschen Post instand
gehalten werden, je Fern
sprechapparat besonderer Art; 
der Betrag wird auf volle 
—,10 M aufgerundet. Der Zu
schlag wird nicht erhoben für
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